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Großherzoglich Badisches

Anzeige - Blatt
für de«

Oberrhein - Kreis .
m > 32 . Samstag den 20 . April 1660 .

Bekanntmachungen .
Die Unterkunft und Verpflegung der Königl . Preuß . Offiziere und Kriegsbeamten betr .Nro . 7625 . Nachdem durch das Gesetz vom 30 . März dieses Jahres ( Reg . -Bl . Nr . XIIII pag .121 ) bestimmt wurde , daß die Gemeinden , als Präzipuallast für die Vortheile , welche mit demBesitz einer Garnison verbunden sind, außer den Unterballungskosten den Kasernen und ihrer Ein¬
richtung , nur die Hälfte des Aufwandes für die Bequartierung oder die Quartiergelder der Offiziereder Garnison ( mit Ausschluß jener Offiziere , welche dem General - , Divifions - oder Brigade - Com-mando angehören ) zu übernehmen baden , während das provisorische Gesetz vom 21 . Dezember vori¬
gen Jahrs ( Reg . - Bl . Nro . LXXXI ) ihnen den ganzen Aufwand für diese QuartierGelder zurrast setzt, werden in Gemäßheit Erlasses des Großb . KriegsministeriumS vo,ü 8 . d . M . Nr . 12586sämmtl ' che Gemeinden , welche Garnison besitzen oder besaßen , aufgefordert , innerhalb vierWochen ihre Aufrechnungen über die seit dem Monat Juni v . I . bestrittenen Quartiergclder —in der durch die Verordnung Großh . Kriegsn .inisteriums vom 19. Januar d I . Nr . 3477 (Kreiö -Verord . Bl Nro . 3 . ) vorgeschricbenen Form aufzusiellen , und an Großb . Kriegs - Ministeriumeinzusenden , damit der Ersatz den die Gemeinden darnach anzusprechen haben , zur Zahlung ange¬wiesen werden kann .

Freiburg den 16. April 1850.
Großherzogl . Regierung des Oberrheinkreiscs .

I . A . d . R .
Der Vorsitzende Rath .

N o m b r i d e. vckt . Muser .

Verordnung ,
die Pferdezucht im Großherzoathum betreffend .Vom Großh . Ministerlum des Innern wurde die Verordnung vom 19 . Dezember 1844 Re¬

gierungsblatt Nr . I von 1845 aufgehoben und dagegen die Erlassung folgender Vorschriften genehmigt :I . Pferdezüchtung durch Landesgestütshengste .
§ . 1 .

Zur Bedeckung von Landesgestütshengsten dürfen nur solche Stuten vorgeführt werden , welchevon dem Landstallmcistcramt für zuchtfähig erkannt worden sind , auch können die Eigenthümer zurBedeckung ilner Stuten nur solche Hengste verlangen , welche ihren Stuten von dem Landstallmeisterzugetheilt sind.
§ . 2.

Die Centralstclle des landw . Vereines bestimmt nach dem Pfcrdestande und dem Bedürfnisseder einzelnen Gegenden die Vertheilung und Zahl der Bcschälstationen und » ach dem Vorschläge des
Landstallmeisters die Zahl der auf den einzelnen Beschälstationen aufzustellenden Hengsten , sowie den
Zeitpunkt ihres Abgangs dahin .

8 . 3 .
Zu diesem Zwecke begiebt sich der Landstallmeister mit Eintritt des Frühjahrs in die GestütS -

bezirke ; er läßt sich in Gegenwart der Bürgcrnieifter oder deren Stellvertreter die Stuten einzelnvorführen , ordnet die Paarung der letzteren mit den dazu tauglichen Hengsten an und stellt dem
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Eigenthümer der Stute einen Erlaubnitzschein zu . Alle Stuten , welche mit einem erblichen Haupt¬

fehler , als Blindheit , Koller , Knochenauswüchsen , Dampf rc . behaftet sind, werden von dem Bedecken

durch Landesgestütshengste ausgeschlossen.
^ ^

V

Es werden für jede Besckälstation Register geführt , in welche der Eintrag nach dem beige¬

fügten Formular Nro . 2 zu geschehen hat . Die ersten vier Rubriken werden von dem Landstall¬

meister bei der Paarung der Zuchtstuten mit den ihnen zugetbeilten Hengsten eingetragen . Der auf

die Beschälstation abgeschickte Stallbediente erhält daö bezügliche Register mit der Weisung , die letzte

Rubrik durch getreue Eintragung des Tags der Bedeckung auszufüllen . Nimmt eine Stute den ihr

zugetheilten Hengst nicht an, so ist dies im Beschälregister nach dem jedesmaligen Vorführen zu bemerken .
8 5 .

Den Stallbedienten ist bei Strafe der Entlassung untersagt , Stuten , für welche nicht ein vom

Landstallmeister ertheilter Erlaubnißjchein übergeben wird , zur Bedeckung durch Hengste der Landes¬

gestütsanstalt zuzulassen . Rücksichtlich jeder vom Landstallmeister nach dem Abschluß des Beschälregi -

tzers ertheilten besonvern Erlaubniß hat der Stallbediente einen Nachtrag im Beschälregistcr zu machen .

Die Erlaubnißscheine sind dem Beschälregister beizulegen .
8 . 6 .

Auszüge aus den Beschälregistern sammt Nachträgen werden durch das Landstallmeisteramt

sowohl den Bürgermeistern , als den Untererhebern zugestellt .
8 . 7.

Für jedes lebende Fohlen , welches von einer durch einen Landesgestütshengst bedeckten Stute

geworfen wird , hat der im Erlaubnißschein aufgeführte Eigenthümer innerhalb 8 Tagen ein Fvhlen -

geld von 3 fl . 30 kr. an den Steuererheber des darin bezeichncten Wohnorts zu entrichten .

Die gleiche Abgabe ist zu entrichten , wenn eine Stute nach der Bedeckung durch einen Ländes -

aestütshengst während der Trächtigkeit verkauft wird .
, 8 - 8 .

Wenn eine Stute nach der Bedeckung durch einen Landesgestütshengö gefohlt hat , oder wäh¬

rend der Trächtigkeit verkauft wird , ist sowohl dem Bürgermeister als dem Unkererheber des im

Erlaubnißscheine bezeichncten Wohnorts innerhalb 8 Tagen die Anzeige zu erstatten .

Der im Erlaubnißscheine dezeichnete Stuteneigenthnmer , welcher diese Anzeige unterläßt , ver¬

fällt in eine Geldstrafe von 10 fl . Dieser Betrag fließt in die Steucrkaffe und ist demzufolge in die

amtliche Sportelhebrolle aufzunehmen .
8 ' 9 .

Der Bürgermeister füllt in dem ihm zugekommenen Register , Form 3 , die Rubriken 5 — 10

aus und sendet ein Duplikat des Registers längstens l» S zum 15. August an das Amt ein , welches

die Register seines Bezirks sammelt und bis zum 1 . September an die Centralstelle des landw .

Vereins vorlegt . § . 10.
Der Steuererheber ergänzt sein Register , Form 4, besorgt den Einzug der Fohlengelder und

bescheinigt den Empfang . Sollte die Zahlung nicht innerhalb der im 8 - 7 bestimmten Frist erfolgen ,

so leitet er die Beitreibung nach den in den Sätzen 15 —40 der Steuererekutionsordnung von, 8 .

Juli 1817 gegebenen Vorschriften ein .
Die eingezogenen Fohlengelder liefert der Steuererheber jeden Monat mit einem Auszüge

aus seinem Register der Vorgesetzten Obereinnedmerei ( dem Haubrsteueramt ) ab, und empfängt eine

Hebgebühr von 2 kr . vom Gulden . Die Landesgestütskaffe erhält ihre Befriedigung durch die Steuerkaffe .
8 . 11 -

Die Centralstelle des landw . Vereins überwacht die Erhebung der Fohlengelder im Lande und

trifft nach den gemachten Wahrnehmungen die zur Hebung der Pferdezucht geeigneten Verfügungen .

II . Vertheilung der Prämien .
8 . 12 .

Zur Ermunterung der Pferdezüchter und Derjenigen , welche ausgezeichnete Zuchthengste hal¬

ten , werden jährlich entsprechende Prämien auSgesetzt , welche bei den landwirthschaftlichen Central -

festen zuerkannt und vertheilt werden .
Karlsruhe den 22 . März 1850.

Direktion der Centralstelle des landw . Vereins .
V o g e l m a n n .

vckt . v . Seutter .
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Formular Nro 1 .

L. lo . . . . Bcschälstaiie»
Erlaubnißschein .f" '° • • . . aus . seine . . . . . Jahre alte . . . .S mie durch Landesgestütshengste auf der Station . . . . im Jahre . . . bedecken zu lassen.. den . . ten . 18 . .

Der Landstallmeister .
Anmerkung .1) Dieser Erlaubnißschein ist bei der Vorführung der Stute zur Bedeckung durch einen Ge¬stütshengst dem Stallbedienten zu übergeben .2 ) Dem Stallbedienten ist bei Strafe der Entlassung untersagt , Stuten , für welche nicht dervom Landstallmeister ertheilte Erlaubnißschein übergeben wird , zur Bedeckung durch Hengste derLandesgestütsanstalt zuzulassen.

3) Wenn eine von einem Landesgestütshengst bedeckte Stute gefohlt hat oder während derTrächtigkeit verkauft wird , ist innerbalb 8 Tagen sowohl dem Bürgermeister als dem Untererheberdes im Erlaubnißschein bezeichneten Wohnorts die Anzeige zu macken . Der im Erlaubnißschein be «zeichnete Stntcneigenthümer , welcher diese Anzeige unterläßt , verfällt in eine Strafe von 10 fl .4 ) Für jedes lebende Fohlen , welches von einer Stute nach der Bedeckung durch einen Lan -drsgestütshengst geworfen wird , hat der im Erlaubnißschein bczeichncte Eigenthümer an den Steuer¬erheber des bezeichneten Wohnortes ein Fohlengeld von 3 fl . 30 kr . innerhalb 8 Tagen zu entrichten .Die gleiche Abgabe ist zu entrichten , wenn eine Stute nach der Bedeckung durch einen Landesgcstüts -heugst während der Trächtigkeit verkauft wird .
Erfolgt in dieser Frist die Zahlung nicht, so wird solche nach Vorschrift der Steuererekutions «ordnung bcigetrieben

Formular Nro 2.

1 . 2 .
Beschälstation N .

3 .
N .

4. 5: -
I

Des Stuteneigenthümers - Der Zuchtstute Wurde bedeckt im ><3
'*St
«35
3
3
3

jC>

Q

Wohnort . Name . Farbe . Abzeichen. Alter .

Benennung
des

Zuchthengstes . »8
‘S | 5
K . A

3
3

<r>

!

I
- I

i
I
i
1

i

i
i

i

Formular Nro . 3 .
_ "

Dt
'

amen d e s Orts .
Verzeichniß der im Frühjahr 18 . . im hiesigen Ort bedeckten Stuten und im darauf

folgenden Jahre gefallenen Fohlen .

B
1
es

Name des
Eigcn -

thümers .

Farbe , Abzeichen
und Alter der

Stute .

Name des
Landesge -

stütshcngstes .

Geschlecht , Farbe
und Abzeichen

des Fohlens -

Tag
wann es
gefallen .

'So3
wS
L-

& *
E 5
3 -c»S

öS . «3

*3
2

<3 .

Bemerkungen . i

|
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Formular Nro . 4.
Obereinnehmerei >
Hauptsteueramt z

Ort

<3

cs
ja»-*
Q

Des
Stutcncigenthü -

mers Name .

Der Zuchtstute
Tag , an

welchem die
Bedeckung

erfolgte

Tag , an wel¬
chem das Fohlen

gefallen , oder
Die trächtige

Sture verkauft
worden ist .

Bezahltes
Fohlengeld.

Tag der

Zahlung
Farbe .

Abzei¬
chen. Alter.

s. kr.

GbrigLettttrvo « eksnnimscyungrn.
Aufforderung

sEttenheim .1 Nr . 13667 . Tambour Adrian

Faller von Münsterthal hat sich unerlaubt aus

seiner Heimath entfernt. Derselbe wird aufgefordert,
binnen 6 Wochen dahier oder bei Gr . Kommando
des 6un Infanterie« Bataillons in Mannheim sich

zu stellen, widrigenfalls derselbe des Staatsbür .

gerrechts für verlustig erklärt , in die gesetzliche
Strafe verfällt würde.

’ •

Zugleich werdensämmtliche betreffende Behörden

aufgefordert, auf denselben zu fahnden , und ihn
im Betretungsfall anher zu liefern .

Ettenheim den 12. April 1850.
Großh . Bezirksamt.

Straferkenntniß .
(EttenheimJ Nr . 11911 . Da der diesseitigen

Aufforderung vom 3 . Mai 1849 ungeachtet der

Gefreite Johann H e r t e n st von Kippenheimweiler
sich nicht gestellt hat, so wird derselbe des Staats¬

bürgerrechts für verlustig erklärt , und in die

gesetzliche Strafe von 1200 fl . sowie in die Kosten
verurtheilt .

Ettenheim den 9. April 1850 .
Großh . Bezirksamt.

Erkenntniß .
1 fSäckingen . s Nr. 10529 . Nachbenannte

Ortsangehörige :
Apotheker Karl Salzmann von hier,
Richard Doffenbach von hier ,
Mathias Dossenbach von Heer,
Joseph Hager von hier ,
Theodor Haas von Kleinlaufenburg,
Ignaz Probst von da ,
Fridolln Fritschi von Karsau,
Johann Sibolv von Obersäckiiigen»
Hieronimus Egle von Herrischried ,
Kameralscribent Hermann Huber von da ,

haben sich an dem letzten hochverrätherischen Auf¬

stande betheiligt . Dieselben sind flüchtig und habcn
sich ungeachtet der ergangenen gerichtlichen Auf¬

forderung bisher zur Verantwortung nicht gestellt.
Mit Bezug auf § . 9 des VI Konstitutioneedikts
werden sie wegen beharrlicher Landesflüchtigfeit
des badischen StaatSbürgerrechtö für verlustig
erklärt und von diesem Erkenntniß auf gegen¬
wärtigem Wege verständigt.

Säckingen den 10. April 1850 .
Großh . Bezirksamt.

Leiber .
Bekanntmachung

2 sDona lieschingenJ Nr . 4569.
Die Anwünschung der Elise Merz von
Donaueschingen btr.

Durch Erlaß der Großh . Negierung des See¬
kreises vom 30. v . Mts . Nr . 6014. wurde die

diesseitige Verfügung vom 31 . Januar d . I . des
Inhalts :

Die Anwünschung der Elise Merz durch Hof-
schmid Alois Merz von Donaueschingenfindet
statt , — bestätigt .

was hiemit öffentlich bekannt gemacht wird.
Donaueschingen den 8 . April 1850 .

Großh . Bezirksamt.
Forderungsklage .

1 fSchvpfheimJ Nr . 5978.
In Sachen

des Kaufmann C. L . Maier von
Schopfheim,

gegen
den vormaligen LehrerGlaser von
hier , Forderung betr.

Beschluß .
Kläger reichte folgende Klage ein :
l. Löwenwirth Geiilinger von Gündenhausen

habe am 8. Feb. 1848 dem Beklagten 521
Rth . Wiesen auf der Hausmatt um 700 fl .
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verkauft , zahlbar mit 100 fl . an Martini
' v 1848 u mit je 300 fl . an Martini 1849 u .

1850 u . 5% Zins vom Kaustage . Die zwei
letzten Ziele von 600 fl . habe Verkäufer dem
Kläger cedirt ; Dell , habe diese Cession an¬
erkannt .

Kläger bittet » ach Verhandlung den Bekl . zu
Zahlung des Zieles von 300 fl . fällig seit
Martini 1849 u . 1850 vom 8 . Fcb . 1848
unter Verfüllung in die Prozeß - Kosten zu
verurtheilen sammt Verzugszinsen vom Klag¬
zustellungstag aus den verfallenen Zinsen .

II Jakob Friedrich Linsin von Wiechs , verkaufte
dem Beklagten am 12 September 1846 3
Viertel 55 Ruthen Matten Wiechser Gemar¬
kung , um 480 fl . ; zahlbar in zwei Zielen
Martini 1847 und 1848 sammt 5"/» Zinsen
vom Kauftag , welche Forderung Linsin dem
Kläger am 24 Oktober 1846 cedirte , was
Bekl . auch anerkannt habe. — Daran sind
noch rückständig 206 fl . 18 kr. und 5% Zins
vom 17 . Jänner 1848 zu deren Zahlung
sammt Verzugszinsen vom Klagezustcllungstag
von den verfallenen Zinsen der Bekl . verur -
theilt werden soll .

Da Beklagter wegen Theilnahme am Hochver -
rath flüchtig ist , so wird er öffentlich aufgefordert ,

am Freitag den 12 . Juli d. I . ,
Vormittags 8 Uhr ,

mündlich oder bis dahin schriftlich die Klagesachen
zu beantworten , die sonst als zugestanden gelten ,
und alle Einreden bei Ausschluß vorzutragen .

Schopfheim den 3. April 1850.
Großb . Bezirksamt .

Lacoste .
Z . B . vr . Fritschi .

Forderungsklage .
1 fSchopsheimZ Nr 6267

Im Sachen
des Rechtsanwalt Gräfle , NamenS
der Pflegschaft des mindersährigen
August Reinhardt in Schopfheim ,

gegen
den ehemaligen Lehrer Johann Ja¬
kob Glaser zu Schopfheim ,

Ford . v . Pachtzins btr .
Beschluß .

Advokat Gräfle dabier , erhob folgende Klage :
Beklagter habe von der klägerischen Pflegschaft

dahier , ein Haus und 4 Stücke Land vom
1 . März 1844 an auf 10 Jabre um jährlich
271 fl . laut öffentlichen Pachtvertrags in
Besitz als Pächter erhalten , der Pachtzins sei
je an Martini fällig u . seit Martini 1848
im Rückstand .

Beklagter sei wegen HochverrathS flüchtig und

habe im Micthaus und den Zubebörden die
' nöthige Einrichtung zmückgelassen, worauf

aber die Großh . Generalstaatskasse Beschlag
gelegt habe.

Kläger fordert deshalb 271 fl . Pachtzins von
Martini 1848 — 1849 und 5% VerzugszinS
vom Klagzustellungstag an .

Der flüchtige Beklagte wird nun öffentlich auf -
gefordert , am

Freitag den 12. Juli 1850 ,
früh 8 Uhr ,

mündlich oder bis dahin schriftlich die Klagthat «
sachen zu beantworten , die sonst als zugestanden
gelten und alle Einreden bei Ausschluß vorzutragen .

Schopfheim den 2 . April 1850.
Großh . Bezirksamt .

Lacoste .
GeSemlieye Vorlsvungen

Die unten benannten Soldaten , welche sich
unerlaubter Weise entfernten und deren Aufent¬
haltsort unbekannt ist , werden hiermit anfge -
fordert , sich binnen 4 Wochen entweder bei dem
betreffenden Amte oder bei dem Bureau ihres
frühem RegimmtS zu stellen und sich wegen ihrer
unerlaubten Entfernung zu verantworten , widri¬
genfalls sie der Desertion für schuldig erklärt und
in die gesetzlichen Strafen verfällt werden würden .

Zugleich werden die Polizeib - Hörden ersucht,
ältf diese flüchtigen Soldaten zu fahnden und sie
im Betretungsfalle an das betreffende Amt oder
Regimentsdurcau abzuliefern .

In dem Amte Baden
I. Von der vormaligen Artillerie - Brigade :

Corporal Albert Graf von Oos ,
Kanonier August Wunsch von Baden »

„ Johann Braunagel von da,
„ Carl Stephan von da ,
„ Friedrich Trapp von da,
„ Nikolaus Fritsch von Sandweier ,
,, Johann Maier von Beuern .

II . Vom vormaligen Leib - Infanterie - Regiment :
Corporal Norbert Graf von Sinzheim ,
III. Vom vormaligen 1 . Infanterie - Regiment :

Soldat Taver Daul von Baden .
IV . Vom vormaligen2 . Infanterie - Regiment :

Soldat Alois Kamm von Baden ,
„ Ulrich Lorenz von Sinzheiy, .

V. Vom vormaligen 4 . Infanterie - Regiment
Soldat Johann Fritz von Baden .

DieltstslUs ^ Äniklgtn .
Nachstehende Diebstähle werden hiermit zur öffent¬

lichen Kenntniß mit dem Ersuchen an sämmtliche
Gerichts - und Polizeibehörden gebracht , auf die
Diebe und Besitzer der entwendeten Effecten zu
fahnden , selbe zu arrctiren , und dem betreffenden
Amte wohlverwahrt cinltefern zu lassen.
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In dem Amte Breisach .
Dem auf dem Gute des Altposthatter Christ -

mann von hier wohnendem Michael Steck wurde
in der Nacht vom 21 . auf den 22 . März aus
seinem offenen Schopfe folgendes entwendet :

Zwei dunkelblaue schon etwas gebrauchte leinene
Pferdedecken , ein Wagenseil , eine Handsäge und
eine Dunggabel .

In dem Amte Schopfbeim .
In der Nacht vom 14 . auf den 15 . November

d. I . wurde dem Philipp Jakob ttehlin von Gers -
pach auS seinem unverschlossenen Kuhstall ein 2 -
jähriges weißes Schaaf mit geschlitztem rechtem Ohr
von gewöhnlicher Landraee , im Werth von 5 fl .
cntwendet .

TehnlaMosungrn .
In Gemäßheit des § . 74 des ZehntablösungS -

gesetzes wird Hiemil öffentlich bekannt gemacht,
daß die Ablösung nachgenannter Zehnten endgültig
beschlossen wurde :

In dem Ober - Amte Ein men dingen .
3 Des der Familien Molltnger auf der Ge¬

markung Holzhausen zustehenden lchenbaren Zehn¬
tens .

In dem Amte Meersburg .
3 DeS dem Spital Konstanz von den Zebnt -

pstichtigen der Gemarkung Immenstaad zustehen-
den Kleinzehntcns .

In dem Amte Neckargemünd .
2 Des der evangelische» Pfarrei Mauer auf

dasiger Gemarkung zustehenden Zehntens .
In dem Amte Pfullendorf .

2 Des der Pfarrei Jllmensee von ihren Zehnt -
pflichtigen zu Oberboshasel zustehenden Zehntens .

Alle diejenigen , die in Hinsicht auf diesen ab¬
zulösenden Zehnten in deren Eigenschaft als Leben¬
stück , Stammgutötheil , Unterpfand u. s. w . Rechte
zu haben glauben , werde » daher aufgesordert ,
solche in einer Frist von drei Monaten nach den
in den §§ . 74 bis 77 des ZehntablöstingSgesetzes
enthaltenen Bestimmungen zu wahren , andern¬
falls aber sich lediglich an den Zehntberechtigten
zu halten .

Ze h n t a b l ö s un g .
1 sHeidelbergJ Nr . 16834 . Zwischen den

Zehntberechtigten Johann Steinhardt von Heilig¬
kreuzsteinach und den Georg Adam Bäuders
Erben von Vorderheudach und Zehntpflichtigcn
ist bezüglich des den Erster » auf der Gemarkung
Heiligkrcuzsteinach zustehendtN große » Zehntens
ein Ablösvcrtrag zu Stande gekommen.

Heidelberg den 13 . April 1850.
Großh . Oberamt

Lang .
© aititSifttf ,

Alle diejenigen , welche an nachbenannte in Gant

erklärte Personen Ansprüche zu machen haben ,
sollen solche bei Vermeidung des Ausschlusses
der Gantmaffe persönlich oder durch gehörig Be¬
vollmächtigte schriftlich oder mündlich anmelden ,
und zugleich ihre etwaigen Vorzugs - oder Un¬
terpfandsrechte mit gleichzeitiger Vorlegung der
Beweisiirkunden oder Antretung des Beweises
mit andern Beweismitteln »zeltend machen, zugleich
ihre Erklärung wegen Aufstellung eines Äasse -
pflegers und Gläubigerausschusses , Vornahme der
Güterverkäufe , Abschließung eines Stundungs¬
und Nachlaßvergleiches abgeben , wobei die nicht
erscheinenden als der Mehrheit der Erschienenen
beitretend angesehen werden .

I n d e m A m t e Breisach .
3 Gegen Georg I e n n e , Josephs Sohn von

Jhringen , auf
Freitag den 10 . Mai d . I . ,'

früh 8 Uhr ,
auf diesseitiger Amtskanzlei .

3 Gegen Georg Mattmüller , Weber von
Jhringen , auf

Dienstag den 21 . Mai d. I . ,
früh 8 Uhr ,

! auf diesseitiger Amtskanzlei .
! 3 Gegen Jakob Hartinann , Sattlers Sohn

von Jhringen , auf
Montass den 13 . Mai d . I . ,

früh 8 Uhr ,
auf diesseitiger Amtskanzlei .

1 Gegen Jakob Müller , Wilhelms Sohn
von Jhringen , auf

Freitag den 31 . Mai d . I . ,
früh 8 Uhr ,

auf diesseitiger Amtskanzlei .
In dem Amte Emniendingen .

1 Gegen Metzger Job . Georg Jund und
dessen Ehefrau Christine geb . Sulzberger von
Wasser , auf

Mittwock den 1 . Mai d . I . ,
früh 8 Uhr ,

auf diesseitiger Am ' skanzlei.
2 Gegen Christian Karl Rebstock von Bö -

tzingen , auf
Mittwoch den 8 . Mai b . I . ,

Vormittags 8 Uhr ,
auf diesseitiger Amtskanzlei .

Gegen Georg Vogel von Wiedenreuth , auf
Dienstag den 7 . Mai d . I ,

Vormittags 8 Uhr ,
auf diesseitiger Amtskanzlei .

3 Gegen die Berlassenschaft des Kronenwirths
Georg Friedrich Heß von Theningen , auf

Donnerstag den 25 April d . I . ,
früh 8 Uhr , •

auf diesseitiger Amtskanzlei .
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In dem Amte Ettenhcim .
Gegen die Verlassenschaft des Johann S ch ä z l e

V « Ettenheimweiler , auf
Dienstag den 7 . Mai d . I . ,

Vormittags 8 Uhr ,
auf diesseitiger AmtSkanzlci.

Gegen Norbert Schöner von Rust , auf
Freitag den 31 . Mai d . I . ,

Vormittags 8 Uhr »
auf diesseitiger AmtSkanzlci.

In dem Stadtamt Freiburg .
2 Gegen Kürschnermeister Johann Finneisen

von Freiburg , auf
Montag den 6 . Mai d . I . ,

Vormittags 8 Uhr ,
auf diesseitiger AmtSkanzlci.

In dem Amte Schönau .
1 Gegen Hermann Böhler , Bürgerund Tag¬

löhner von Präg , auf
Freitag den 31 . Mai d. I . ,

früh 8 Uhr ,
auf diesseitiger AmtSkanzlci.

1 Gegen den Nachlaß dcS Konrad Beckert ,
Schneider von Wembach , auf

Mittwoch den 12 . Juni d . I . ,
früh 8 Uhr ,

auf diesseitiger AmtSkauzlei.
3 Gegen den Nachlaß des verstorbenen Joseph

Zimmermann , Zimmermcister von Branden¬
berg , auf

Dienstag den 7 . Mai d. I . ,
früh 8 Uhr ,

auf diesseitiger Amtskanzlei .
3 Gegen Paul Schmidt , Händler von Mug¬

genbrunn , auf
Mittwoch den 5 . Juni d . I . ,

früh 8 Uhr ,
auf diesseitiger Amtskanzlei .

In dem Amte Schopfheim .
1 Gegen Bauer ' Johann Jakob Trefzer von

von Kühlenbrunn , ( Gemeinde Wies ) , auf
Donnerstag den Ist . Mai d. I . ,

früh 8 Uhr ,
auf diesseitiger Amtskanzlei .

Gegen Taglöhner Johann Schlageter von
Elbenschwand , auf

Donnerstag den 23 Mai d . I ,
früh 8 Uhr ,

auf diesseitiger Amtokanzl . i .
In dem Amte Staufen .

2 Gegen Handelsmann Joseph Mühlebach
von Krozingen , auf

Freitag den 17 . Mai b . I . ,
früh 9 Uhr ,

in diesseitiger AmtSkanzlci.

In dem Amte Triberg .
2 Gegen Adlerwirth Elias Ivos von Rohr -

hardSberg , auf
Montag den 13 . Mai d . I . ,

Vormittags 8 Uhr ,
auf diesseitiger AmtSkauzlei?

3 Gegen Lilienwirth Ludwig Advokat von
Triberg , auf

Montag den 6 . Mai d. I . ,
Vormittags 8 Uhr ,

auf diesseitiger Amtskanzlei -
In dem Amte Waldkjrch .

Gegen den Taglöhner Christian Raith von
Buchhvlz , auf

Dienstag den 14 . Mai d . I . ,
Vormittags 8 Uhr ,

auf diesseitiger Amtekanzlei .
1 Gegen den Blerwirlh Salomon Allgaier

von Elzach , auf
Freitag den 24 . Mai d . I . ,

Vormittags 8 Uhr ,
auf diesseitiger Amtskanzlei .

Vräclugtv - Erkenntnisse .
Alle diejenigen Gläubiger , welche bei den ab¬

gehaltenen LiquidationS - Eagfahrten der unten ge¬
nannten Schuldner die Anmeldung ihrer Forde¬
rungen unterlassen haben , sind von der vorhandenen
Masse ausgeschlossen worden , und zwar :

In dem Amte Eltenbeim .
Gegen ' die Ganimasse des verstorbenen Karl

Bührle von Kappel ; — unterm 9 . April 1850
Nro . 13556 .

Gegen die Gantmasse des Landolin Kunz
von Münchweier ; — unterm 21 . März 1850
Nro . 11171 .

In dem Amte Triberg .
1 In der Gant des Sales Weber von Furt -

wangen ; — unterm 8 . April 1850 Nro . 4813 .
1 In der Gant des Karl Hippach von Scho -

nach ; — unterm 8 . April 1850 Nr 4794 .
1 In der Gant des A' aver Hok von Scho -

nach ; — unterm 8 . April 1850 Nro . 4807 .
Erbvorladung .

1 sGrenzach . l Nr . 2339 . Dem Hafnermeister
Johann Jakob Brunner von Grcnzach , welcher
«m Jahre 1844 oder 1845 seinen Heimathsort
verlassen hat , sodann dem Schuster Johann Georg
Brunner von da , der im Frühjahr 1846 nach
Nordamerika ausgewandert , ist auf Ableben ihres
Vaters des Ortsdieners Georg Brunner daselbst,
zusammen ein Vermögen von 75 fl . 19 kr . zuge¬
fallen . Dieselben werden nun zur Erbthcilung mit
dem Bedeuten vvrgeladen , binnen 3 Monaten
um so gewisser sich dabicr einzufittden , als sonst
die Erbschaft lediglich denjenigen würde zugctheilt
werden , welchen sie zukäme, wenn die Borgeladenen
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zur Zeit des Erbanfalls gar nicht mehr am Leben
gewesen wären .

Lörrach den 16 . April 1850.
Großh . Bad . Amtsrevisorat .

Herbster .
vät . Sutter , Notar .

- Erbvorladung .
1 sStaufenJ Nro . 18l9 .

Agatha Spahr , Ehefrau des Jakob Gerod ,
Seraphin Spahr ,
Gabriel Spahr und
Elisabetha Spahr , sämmtlich von Biengen ,
sind zur Erbschaft ihrer verstorbenen Mutter
Anna Brodbeck , Wittwe des Johann Georg
Spahr von Biengen berufen

Da ihr gegenwärtiger Aufenthaltsort unbekannt
ist , so werden sie andurch aufgefordert , ihre Erb¬
ansprüche

binnen 3 Monaten

um so gewisser geltend zu machen , als andern ,
falls angenommen würde , sie wären beim Erb¬
anfall nicht mehr am Leben gewesen. ^

Staufen den lö April 1850.
Großh . Amtsrevisorat .

Lembke .
Waulanlräge vitB Verpachtungen

Holzversteigerung .
1 fBahlingenJ Die Gemeinde Bahlingen

läßt : Montag den 29 . April d . I . , 89 Stück
Eichen welche sich zu Holländer - und Taugenholz
eignen , ferner 46 Klafter eichenes Scheiterhvlz ,
gegen haare Bezahlung vor der Abfuhr öffentlich
versteigern . Die Zusammenkunft ist in dem soge¬
nannten Riedlenhau an dem Leopolds -Kanal , am
besagten Tag Morgens 9 Uhr .

Bahlingen den 17 . April 1850.
Das Bürgermeisteramt .

'

Bögtlin , ,

Fruchtpreise .
j Markt -
1 Tage .

Namen
der Marktorte .

Wai -
zen .

Halb -
waiz

Ker¬
nen .

Rog¬
gen .

Ger¬
sten .

Mt -
schelf.

Mäl¬
zer.

Ha .
der . Reps .

Lin¬
sen . \

Apnl fl . .kr fl. fr . fl . kr . st . kr . fl - kr . fl . kr ü . kr . s ! - kr . fl . kr . fl . kr - j
13 Freiburg , beste 1 9 48 1 3 38 34 — — — 33 — 26

mittlere 1 6 — 47 1 1 37 — 33 — — — 32 — 22
geringere 1 3 — 45 — 58 36 — 32 — — — 31 — 19

12 Emmendingen , beste 1 3 — 47 — — — 38 — ■36 — — — — — 26
mittlere 1 — — 45 — — 37 — 34 — — — — — 24

geringere — 58 — 43 — — — 36 — 32 — — — — — 22
3 Ettenheim , beste I 4 47 — — — 35 — 36 — — — — — 24 — —

mittlere 1 2 — 45 — — — — — — — — — — — T — —
geringere 1 — — 41 — — — — — — — — - — —

15 Endingen , beste 1 5 — 46 — — — 35 — 34 — — — — — —
Mittlere 1 2 — 43 — — _ 34 _ 31 — — — — - —

geringere 1 — — 40 — — — 33 — 29 — — — — — —

13 Kandern , beste — — — — 1 4 _ 38 — 40 — 44 —— — —
mittlere — — — — 1 — — — — 36 — — — — — —

>-2 ,
geringere

*■+>

11 Lörrach , beste — — — — 1 4 — — 36 — 43 — — — — **

mittlere — — — — 1 1 — — 36 - 41 — — — — 1

geringere — — — — — 59 — — —36 — 39 — — — —
— Müllhelm , beste — — — — — — — — — - - — - — - —

mittlere — — — — - — — — — — — — — — —
geringere — — — — - — — — - — — — — —

3 Staufen , beste 1 6 _ 48 — 36 — 33 — — _ 32 _ —
mittlere 1 4 —44 — — 34 — 31 — — 30 _ —
geringere 1 2 39 - 32 29 _ 28 _ _

— Waldkirch , beste _ _ — _ _ _
mittlere — — — _ _ -- — _ _ — —
geringere _ — _

— Waldshut , beste _ _ _ _ _ — —
mittlere — _ — — —

1 geringere — — _ — — — — - — — - — — — 1

Hiezu eine Beilage .
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